
Wirtschaftsplan des Zweckverbands Mutlanger Wasserversorgungsgruppe 
für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Mutlanger Wasserversorgungsgruppe hat
am 13.04.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit
Aufwendungen von 1.134.770 €
Erträgen  von 1.134.770 €

2. Liquiditätsplan 
2.1 Laufende Geschäftstätigkeit

(Nr. 4) mit Einzahlungen von   1.133.620 €
(Nr. 8) mit Auszahlungen von 944.833 €
(Nr. 9) und einem Zahlungsmittelüberschuss von 188.787 €

2.2 Investitionstätigkeit
(Nr. 16) mit Einzahlungen von   0 €
(Nr. 21) mit Auszahlungen von 965.000 €
(Nr. 22) und einem Mittelabfluss von 965.000 €

2.3 (Nr. 23) mit einem Finanzmittelbedarf von 776.213 €
2.4 Finanzierungstätigkeit

(Nr. 30) mit Einzahlungen von   360.000 €
(Nr. 38) mit Auszahlungen von 53.828 €
(Nr. 39) und einem Mittelzufluss von 306.172 €

2.5 (Nr. 40) mit einem Saldo des Liquiditätsplans von -470.041 €

3. Gesamtbetrag der Kreditermächtigung 360.000 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite 100.000 €

5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 200.000 €

6. Die Betriebskostenumlage nach § 12 der Verbandsversammlung wird vorläufig
auf 1,01 € je m³ Wasser festgesetzt. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

7. Neben der Betriebskostenumlage nach Zifffer 6 wird eine Investitionsumlage
nach § 13 der Verbandssatzung vorläufig nicht erhoben.

8. Die mehrjährige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 wird wie in 
Anlage 4 dargestellt festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 24.04.2023, 
Az. RPS 14-2207-8/24/446, die Gesetzmäßigkeit des von der  
Verbandsversammlung beschlossenen Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023
gem. § 28 Abs.1 GKZ iVm. § 121 Abs.2 GemO sowie § 20 GKZ i.V.m.
 § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt. 
Stephanie Eßwein, Verbandsvorsitzende



gez. Stephanie Eßwein, Verbandsvorsitzende
Mutlanger Wasservesorgungsgruppe
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